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Beschluss (gegen die Stimmen der AfD): 

1. Den Maßnahmen des zweiten Teils des dritten Maßnahmenbündels wird 

zugestimmt. 

2. Die unter 5. des Vortrages des Referenten beschriebenen Maßnahmen 

werden vorbehaltlich der Bereitstellung der ab 2022 erforderlichen 

Haushaltsmittel umgesetzt. 

3. Dem Baureferat wird die Projektgenehmigung für den zweiten Teil des dritten 

Maßnahmenbündels erteilt und das Baureferat gebeten, die Ausführung 

vorzubereiten und die Ausführungsgenehmigungen verwaltungsintern 

herbeizuführen, sofern die genehmigte Kostenobergrenze nicht überschritten 

wird. 

4. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, in Abstimmung mit den zu beteiligenden 

Referaten und der SWM/MVG jährlich verschiedene Maßnahmen zur 

Beschleunigung und Verbesserung der Zuverlässigkeit des Oberflächen-

Linienverkehrs zu erarbeiten und diese der IAG Busbeschleunigung 

vorzustellen. Hierbei wird zukünftig neben dem Buslinienverkehr auch der 

Trambahnverkehr durch Maßnahmen berücksichtigt. 

5. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, auf Grundlage der Empfehlungen der 

IAG jährlich eine Beschlussvorlage dem Stadtrat vorzulegen, in welcher Art, 

Umfang des Maßnahmenbündels die zeitliche Abfolge und die Finanzierung 

aufgezeigt werden. Zudem wird in der Beschlussvorlage die 

Projektgenehmigung für das Baureferat erteilt. 

6. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, in enger Abstimmung mit SWM/MVG, 

ein Untersuchungskonzept nach Beschlussfassung für die Sonderfahrstreifen 
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mit gemeinsamer Nutzung von Rad- und Busverkehr zu erarbeiten. Es wird 

innerhalb des Mobilitätsreferates geklärt, wie die Mittel dafür bereit gestellt 

werden können (Wiederbereitstellung der Restmittel aus Beschluss mit der 

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12557 vom 24.10.2018). 

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


